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1. Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt beschließt, das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 
1-329-0 für den Bereich Königsallee/ Friedhof Merowinger Straße einzuleiten. Es wird das 
beschleunigte Verfahren nach § 13a Baugesetzbuch (BauGB) in der derzeit gültigen 
Fassung, ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB angewendet. 
Zusätzlich beschließt der Rat der Stadt den Bebauungsplan Nr. 1-329-0 für den Bereich 
Königsallee/ Friedhof Merowinger Straße gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. Die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gem. § 4 Abs. 2 BauGB zu 
beteiligen.



2. Schilderung des Sachverhaltes / Begründung

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 1-329-0 wird südwestlich von der Königsallee 
und südöstlich vom Friedhof Merowinger Straße eingefasst. Die Flächen sind derzeit 
verpachtet und weisen nur eine landwirtschaftliche Nutzung auf. Die vorhandenen zwei 
Tennisplätze werden nicht mehr genutzt. Die Fläche ist ca 1,5 ha groß und ist durch die 
Königsallee erschlossen. Um die Fläche gut zu erschließen, ist eine neue innere 
Erschließung notwendig. Um eine spätere Erschließung in Richtung Osten zu sichern wird 
die Erschließungsstraße so geplant, dass eine weitere Verdichtung möglich ist. 

Ein Bebauungsplan wurde letztes Jahr aufgehoben, da dieser ein Baufenster für eine 
Tennishalle ausgewiesen hat und dies nicht mehr den städtischen Zielen entspricht. Die 
Fläche liegt daher nun im unbeplanten Innenbereich gem. § 34 BauGB.

Ziel des Bebauungsplanes ist es in der Oberstadt von Kleve Wohnraum zu schaffen und eine 
geordnete städtebauliche Entwicklung sicherzustellen sowie eine sinnvoll 
Innenstadtentwicklung voranzutreiben. Diese Entwicklung entspricht dem 
Stadtentwicklungskonzept sowie dem Leitbild "Innen- vor Außen-Entwicklung". Entsprechend 
der Umgebung sollen hier Einfamilienhäuser sowie Doppelhaushälften entwickelt werden. 
Vorgesehen ist ein Allgemeines Wohngebiet mit einer offenen Bauweise. 
Der in der Aufstellung befindliche Flächennutzungsplan der Stadt Kleve stellt die Fläche 
schon als Wohnbauflächen da, so dass keine zusätzlich Flächennutzungsplanänderung 
angestrebt werden muss. 

Um diesen Bereich einer Wohnnutzung zugänglich zu machen, ist die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 1-329-0 aus städtebaulicher Sicht zu empfehlen.

Kleve, den 01.06.2018

In Vertretung

(Haas)
Erster Beigeordneter/
Stadtkämmerer


